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Bestellung von Störfallbeauftragten / 
Durchführung von Sicherheitsaudits 
Eine Produktinformation des Geschäftsfelds Dampf- und Drucktechnik

Gemäß § 58 a BImSchG in Verbindung mit § 1 
der 5. BImSchV haben Betreiber genehmi gungs-
bedürftiger Anlagen, für welche die erweiterten 
Pflichten der StörfallV gelten, einen Stör fall-
beauftragten zu bestellen. Mit der Tätigkeit als 
Störfallbeauftragter und der Durchführung von 
Sicherheitsaudits wird häufig das betriebseigene 
Personal beauftragt. Aufgabenfelder, die nicht 
unmittelbar zur Wertschöpfung beitragen, wer-
den heute immer mehr an externe Dienstleister 
vergeben. Der Störfallbeauftragte hat die in der 
5. BImSchV festgelegten Anforderungen an Fach-
kunde und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Er  ist be-
rechtigt und verpflichtet u.a.: 

auf die Verbesserung der Sicherheit der 
 Anlage hinzuwirken,
die Einhaltung der Vorschriften und Fest-
legungen zu überwachen, insbesondere durch 
Kontrolle der Betriebsstätte in regelmäßigen 
Abständen
einen jährlichen Bericht über seine Tätigkeiten 
an die Betriebsleitung zu erstatten

Diese Aufgaben können auch durch betriebs-
fremde Störfallbeauftragte wahrgenommen 
werden.

Sicherheitsaudits sind in vielen Sicherheits-
managementsystemen von Unternehmen fest-
geschrieben. Es werden dabei systematische 

und unabhängige Prüfungen durchgeführt, um 
festzustellen, ob sicherheitsrelevante Tätigkeiten 
den Anforderungen entsprechen und ob diese 
Anforderungen wirkungsvoll verwirklicht und ge-
eignet sind, die festgelegten Ziele zu erreichen.

Unsere Leistungen
TÜV SÜD steht Ihnen mit aktuellem Experten-
wissen zur Seite und unterstützt Sie mit folgen-
den Leistungen:

Stellung eines Störfallbeauftragten
Durchführung von Sicherheitsaudits wie 
 System-, Verfahrens- oder Compliance Audit
Überwachung der Leistungsfähigkeit des 
 Sicherheitsmanagementsystems

Ihr Nutzen
Kostenreduzierung durch geringere Auf wen-
dun gen für die Aus- und Fortbildung sowie 
 Vermeidung bezahlter Ausfallzeiten (Krankheit, 
Urlaub) 
Rechtskonforme und schnelle Umsetzung 
 gesetzlicher Vorgaben aufgrund des aktuellen 
Fachwissens unserer Experten
Aufzeigen und Ausschöpfung von Verbesse-
rungspotenzialen durch den Einsatz eines 
 unabhängigen Dritten (Betriebsblindheit wird 
vermieden)
Erhöhte Akzeptanz bei Behörden und in der 
Öffentlichkeit


